Landkreis Vorpommern-Riigen
Der Landrat

Beschlussvorlage
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beraten in der Sitzung

Gremium Zustandigkeit
am dafiir |dagegen|enthalten

Jugendhilfeausschuss Entscheidung |10.12.2014

Fortfiihrung und Sicherung von Angeboten der Schulsozialarbeit im Landkreis Vorpommern -
Riigen mit Mitteln aus dem operationellen Programm des Europdischen Sozialfonds

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Vorpommern-Rugen beschlieBt die Schulsozialarbeit
fur das Haushaltsjahr 2015 im Rahmen der zur Verfugung stehenden finanziellen Mittel und
vorbehaltlich der inhaltliche Ausrichtung bzw. Ausgestaltung des entsprechenden operationellem
Programm des Europaischen Sozialfonds inkl. der entsprechenden Forderrichtlinie des Landes
Mecklenburg-Vorpommern ab 2015 fortzufiihren.

Die inder Anlage dargestellten Trager der Stellen konnen 2015 eine Zuwendung auf Grundlage
dieses Beschlusses erhalten, wenn der Letztempfanger der Zuwendung (der Trager der
jeweiligen Stelle) mit der geforderten Stelle alle notwendigen Zuwendungsbedingungen erfullen
kann.

Stralsund,
Ralf Drescher

- Landrat -
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Begriindung:

Die Schulsozialarbeit hat sich in den vergangenen Jahren im Landkreis Vorpommern -
Rugen als ein Angebot der Jugendhilfe etabliert, bei dem sozialpadagogische Fachkrafte
kontinuierlich am Ort Schule mit den Lehrkraften auf der Grundlage einer verbindlich
vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammenarbeiten.

Grundlage dieses Beschlussvorschlags sind die Planungszahlen des Ministeriums fur Arbeit,
Gleichstellung und Soziales Mecklenburg Vorpommern zur ,, Festlegung der ESF-Forderung
Schulsozialarbeit“.

Bisher stellte das Land Mecklenburg Vorpommern dem ortlichen Tragern der offentlichen
Jugendhilfe jahrlich eine Zuwendung zur anteiligen Forderung von
Personalkostenzuschussen fur Fachkrafte der Schulsozialarbeit aus dem operationellen
Programm des Europaischen Sozialfonds, Programm Schulsozialarbeit B 1.2. zur Verfugung.

Fur 2015 ist diese anteilige Zuwendung durch ein Programm des Europaischen Sozialfonds
wieder geplant. Die Hohe der jahrlichen Zuwendung des Landes ist dem Fachdienst Jugend
bekannt und bildet die finanzielle Planungsgrundlage fur diesen, hier vorliegenden
Beschluss.

Die anteilige Finanzierung des ESF und Kreismittel setzt sich fur 2015 wie folgt zusammen:

Hohe in €
ESF-Mittel 563.579,15
Mittel des Landkreises 349.536,73

Der Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Vorpommern - Rugen zur
Forderung der Schulsozialarbeit ist bis zum Ende des Jahres 2014 gefasst.

Biszum 31.12.2014 wurden im Landkreis Vorpommern - Rugen 30 Schulsozialarbeiterinnen
uber das operationelle Programm und entsprechende kommunale Mittel gefordert. Um die
Angebote fur das Jahr 2015 im Landkreis Vorpommern - Rugen sicher zu stellen und eine
Fordergrundlage fur 2015 zu schaffen, ist es notwendig den hier vorliegenden Beschluss in
2014 herbeizufiihren. Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt auf Grundlage des
Zuwendungsbescheides des Landes an den ortlichen Trager der Jugendhilfe.

Mit diesem Beschluss sollen in 2015 alle 30 Stellen der Schulsozialarbeit , die bisher mit
Mitteln des operationellen Programms gefordert wurden, fortgefilihrt werden.
Grundlage der Planungen fur 2015 sind die erteilten Zuwendungen in 2014.

Die in der Anlage dargestellten Stellen konnen 2015 eine Zuwendung auf Grundlage dieses

Beschlusses erhalten, wenn der Empfanger der Zuwendung (der Trager der jeweiligen
Stelle) mit der geforderten Stelle alle notwendigen Zuwendungsbedingungen erfullen kann.
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Anlagen

1. Aufstellung der Stellen der Schulsozialarbeit, die aus dem operationellen Programm des ESF

2015 gefordert werden sollen

Finanzielle Auswirkungen:

| [ ] keine haushaltsmaBige Beriihrung

Gesamtkosten:

Finanzierung

Veranschlagung im
aktuellen Haushaltsplan:

Produkt/Konto: 3630100.5562900 860.400,00 €

uber- oder

Deckung erfolgt aus

auBerplanmafige Ausgabe: |Produkt/Konto:
- MA
- ME
Folgekosten in kommenden | Haushaltsjahr: 2015 913.115,88 €
Haushaltsjahren: Haushaltsjahr: 2016 961.000,00 €
Haushaltsjahr: 2017 990.000,00 €
Haushaltsjahr:
Bemerkungen:

Als Ertrag sind fur 2015 563.579,15 € angemeldet.
Als Aufwand sind fur 2015 913.000,00 € angemeldet.

BV/2/0065

Seite:3von 3




	FLD_voname
	Gremium
	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	votext4
	Sachverhalt
	Anlage
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Text2
	Text3
	Text5
	Text7
	Text9
	Text11

